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Anfrage der Grünen internationalen offenen Liste (GioL) zur Sitzung des 
Integrationsrates am 02.03.2016 
hier: Stellung und Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen beim 
Ausländeramt  
 
 
Frage 1: 
Wie lange dauert i.d.R. die Vergabe eines Termins zur Abgabe eines 
Einbürgerungsantrages nach erstmaliger Kontaktaufnahme von interessierten 
Bürgerinnen und Bürgern beim Ausländeramt? 
 
Antwort: 
Termine werden unmittelbar telefonisch über die Hotline der Kommunalen 
Ausländerbehörde oder durch persönliche Vorsprache an der Information der 
Kommunalen Ausländerbehörde auf der 1. Etage im Dienstleistungszentrum, 
Willi-Becker-Allee 7, vergeben. 
Eine Terminanfrage über das Internet über www.duesseldorf.de, Formular 
„Terminvergabe bei der Kommunalen Ausländerbehörde“ wird in der Regel 
spätestens am folgenden Arbeitstag beantwortet. 
Aktuell besteht ein Terminvorlauf von durchschnittlich 14 Wochen. 
 
 
Frage 2: 
Mit welchem Zeitraum muss i.d.R. bis zur vollständigen Bearbeitung eines 
Einbürgerungsantrags und der Erteilung der Einbürgerungszusicherung 
gerechnet werden? 
 
Antwort: 
Soweit mit dem Einbürgerungsantrag alle erforderlichen Unterlagen eingereicht 
wurden, danach alle Einbürgerungsvoraussetzungen vorliegen und dies durch die 
gesetzlich vorgeschriebenen Ermittlungen bestätigt wird, kann die Ausstellung der 
Einbürgerungszusicherung oder Fertigung der Einbürgerungsurkunde nach ca. vier 
Wochen erfolgen. 
 
 
Frage 3: 
Wie viele Einbürgerungsanträge wurden im vergangenen Jahr (aufgelistet nach 
Nationalität) gestellt? 
 
Antwort: 
Im Jahr 2015 wurden 1724 Einbürgerungsanträge gestellt. Eine automatische 
Auswertung nach Nationalität ist für die Kommunale Ausländerbehörde nicht möglich. 
 


